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Betreff:

Kostenbeteiligung für die Mitbenutzung der Mensa im Schulzentrum Esens-Nord durch 
die Grundschule Esens

 
Sachverhalt:

Die Grundschule Esens-Nord wird seit dem 01.08.2011 als offene Ganztagsschule geführt. Die 
Mittagsverpflegung der am Ganztagsschulbetrieb teilnehmenden Schülerinnen und Schüler er-
folgt über die Mensa der Herbert-Jander-Hauptschule und der Carl-Gittermann-Realschule 
Esens. Diese befindet sich im Eigentum des Landkreises Wittmund. Sie wird von einer Cate-
ring-Firma betrieben, die auch das Personal stellt. Der Landkreis Wittmund erstattet der Firma 
die Personalkosten. Auch werden die Bewirtschaftungskosten vom Landkreis getragen. Die 
Aufwendungen für die Mensa insgesamt (einschl. Abschreibung und kalkulatorische Zinsen) 
belaufen sich auf 50.577,81 € in 2014 und 54.892,13 € in 2015.

Bislang hat die Samtgemeinde Esens dafür pauschal den Betrag von 10.000 € entrichtet. Dies 
folgte der Überlegung, dass der Landkreis Wittmund die  Mensa ohnehin für seine Schulen vor-
halten muss. Bei Wegfall der Mitnutzung der vorhandenen Nutzung müsste die Samtgemeinde 
selbst ein Angebot initiieren, was ebenfalls Kosten verursachen würde. Nunmehr schlägt der 
Landkreis vor, dass vor dem Hintergrund der in letzter Zeit geführten Diskussionen um die fi-
nanziellen Verpflichtungen zwischen den Gemeinden und dem Landkreis ab 01.09.2014 die tat-
sächlichen Kosten, die für den Mensabetrieb entstehen, entsprechend der Schülerzahlen abge-
rechnet werden. Danach entfallen folgende Kostenanteile auf die Samtgemeinde Esens, und 
zwar 13.741,75 € (anteilig) für 2014 und ab 2015 14.914,73 € mit jährlich steigender Tendenz.

Der entsprechende Schriftwechsel einschl. der Berechnungen des Landkreises Wittmund ist 
beigefügt. In Moment besteht leider keine Möglichkeit, diese Kostensituation zugunsten der 
Samtgemeinde Esens zu verändern. Der Bau einer eigenen Mensa dürfte aufgrund der vorhan-
denen Einrichtung des Landkreises Wittmund wohl eher für alle Beteiligten kontraproduktiv 
sein. 
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Beschlussvorschlag:

Die Samtgemeinde Esens schließt mit dem Landkreis Wittmund ab dem 01.09.2014 eine für 
zunächst auf drei Jahre befristete Vereinbarung  zur gemeinsamen Nutzung der Schulmensa 
im Schulzentrum Esens-Nord mit Sonderkündigungsrecht bei Einstellung des Betriebs durch 
die Cateringfirma ab. Die jährlichen Kosten betragen ab 2015 rd. 15.000 € mit jährlich steigen-
der Tendenz und werden auf Nachweis in tatsächlicher Höhe erstattet. Dabei sind ausschließ-
lich die in der jetzt vom Landkreis vorgelegten Abrechnung aufgeführten Positionen berücksich-
tigungsfähig.
 
 

Esens, den  07.11.2014

(Herwig Hormann)

Abstimmungsergebnis:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
SGA Ja: Nein: Enth.:
SG-Rat Ja: Nein: Enth.:

 
Anlagenverzeichnis:
Anlage 1 – Schreiben des Landkreises vom 27.02.2014
Anlage 2 – Zusammenstellung der Kosten 
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